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Negative Verteilungswirkungen der 
Körperschaftsteuerreform

STEUERPOLITIK

Klaus Tiepelmann, Köln

Die Reform der Körperschaftsteuer wird gegenwärtig im Finanzausschuß des Bundestages beraten 
und sollte an sich noch in diesem Sommer vom Parlament verabschiedet werden. Ein Vorwurf, der in der 
langjährigen Diskussion um die Körperschaftsteuerreform kaum erhoben wurde, ist der Vorwurf nega
tiver Verteilungswirkungen aufgrund der zu erwartenden Steuerausfälle.

Klaus S c h r e d e l s e k e r h a t i m  Finanzarchiv 
den Entwurf der Bundesregierung zur Körper

schaftsteuerreform einer eingehenden Kritik un
terzogen und die Grundlagen des Reformwerks 
noch einmal überdacht'). Er kommt zu dem Er
gebnis, daß nicht allein die W ettbew erbs- und 
vermögenspolitischen Ziele der Reform mit guten 
Gründen bezweifelt werden müssen, sondern daß 
sich vor allem die Mittel als untauglich erweisen, 
die mit großen Erwartungen verbundenen Aufga
ben zu erfüllen2). Den einsichtigen und überzeu
genden Argumenten sollen hier nicht noch einmal 
andere Auffassungen der wissenschaftlichen Dis
kussion entgegengehalten werden.

S c h r e d e l s e k e r  weist aber am Schluß seiner 
Überlegungen auf den negativen Verteilungseffekt 
hin, der durch einen dauernden jährlichen Steuer
ausfall in Höhe von 0,4 bis 1,0 Mrd. DM zugun
sten eines „noch immer kleinen Kreis(es) derer, 
die d e rz  e i t über Aktien —  und zwar über mehr 
als nur ein paar Stücke aus den Privatisierungs
aktionen —  verfügen“ , eintreten wird, zumal diese 
„erheblichen“ Steuerausfälle „wohl kaum anders 
als durch eine Anhebung der Mehrwertsteuer aus
geglichen werden könnten“ 3).

Der Vorwurf negativer Verteilungswirkungen der 
anstehenden Körperschaftsteuerreform ist in der 
langjährigen Fachdiskussion nur selten erhoben 
worden. Im Gegenteil hat man im Hinblick auf die 
Einkommens- und Vermögenspoiitik fast aus
schließlich die positiven Wirkungen der Reform 
betont, so daß im Vergleich dazu die zu erwarten-

')  K laus S c h r e d e l s e k e r :  K rit ik  d e r Körperschaftsteuer
reform , in : Finanzarchiv, N.F. Bd. 31, 1972/73, S. 27 ff.
2) Ebenda, S. 43.
3) Ebenda, S. 47.
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den Steuerausfälle kaum oder nur als Übergangs
problem ins Gewicht fallen würden4).

Unter den anscheinend wenigen Gegnern der Re
form sind in letzter Zeit besonders die Gewerk
schaften mit einer entschiedenen Ablehnung her
vorgetreten 5). Sie machen sich im wesentlichen 
das Urteil S c h r e d e l s e k e r s z u  eigen und be
ziffern den Steuerausfall eher mit 1 Mrd. DMÄ), 
statt sich den Angaben der Bundesregierung, die 
im Regierungsentwurf 545 Mill. DM7) annimmt, 
anzuschließen.

Bei genauem Hinsehen zeigt sich aber, daß unter 
bestimmten Bedingungen die negativen Vertei
lungswirkungen der Körperschaftsteuerreform um 
ein Vielfaches höher geschätzt werden müssen, 
als es sich bei S c h r e d e l s e k e r  andeutet und 
von den Gewerkschaften ins Feld geführt wird. 
Fragt man nämlich nach der Inzidenz der Steuer
reform, so kann diese nicht allein an der Vertei
lung des eventuell zu erwartenden Steuerausfalls 
gemessen werden. Bei der Steuerinzidenz, um 
die es hier geht, ist von besonderem Interesse, 
welche Änderung der Einkommensverteilung sich 
ergibt, „wenn eine Steuer für eine andere Steuer 
mit gleichem Aufkommen substituiert w ird“ 8). Im 
vorliegenden Fall muß also neben der Verteilung

4) Aus d er Fülle  der Beiträge sei nur hingewiesen auf das „G ut
achten der S teuerreform kom m ission 1971", Schriftenre ihe  des 
BMF, Heft 17, Bonn 1971, A bschnitt IV, S. 285 ff .; W. E n g e l s  
und W.  S t ü t z e l :  Te ilhabersteuer, 2. A u fl., Frankfurt 1968; 
neuerd ings w ieder H. A. F i s c h e r :  Zu aktuellen Fragen der 
Körperschaftsteuerreform , in : W irtschafts- und S o z ia lp o litik , Son
derd ienst fü r d ie  deutsche W irtschaft, Beilage  zu Ausgabe 7/76 
vom 14.2.1976; R. A. M u s g r a v e ,  P. B. M u s g r a v e  und 
L. K u I I m e r : Die ö ffen tlichen Finanzen in Theorie  und Praxis,
2. Bd., Tübingen 1975, S. 163.

5) Vg l. z. B. E. L o d e r e r  : Keine Entlastung der Aktionäre, in: 
M etall, Ze itung der IG M eta ll fü r d ie  BRD, 28. Jg., Nr. 3 vom
10.2.1976, S. 2; S te llungnahm e des Deutschen Gewerkschafts
bundes vor dem Finanzausschuß des Deutschen Bundestages, 
Dt. Bundestag, 7. W ahlperiode, Prot.-Nr. 93 vom 3. Dezember 1975,
S. 33 ff.

Ebenda, S. 15.

?) Entw urf eines D ritten S teuerreform gesetzes, Dt. Bundestag,
7. W ahlperiode, Drucksache 7/1470, S. 208.

8) R. A. M u s g r a v e :  F inanztheorie, übersetzt von L. K u l l -  
m e r unter M ita rbe it von H. F e c h e r , Tübingen 1966, S. 178.
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eines eventuell endgültigen Steuerausfalls auch 
die Differenziaiinzidenz (M u s g r a v e) untersucht 
werden.

Die Körperschaftsteuerreform stellt sich im Sinne 
der Differentialinzidenz als eine Senkung der Ein
kommensteuer durch die Erteilung von Steuergut
schriften auf der einen Seite und eine Erhöhung 
der Körperschaftsteuer auf der anderen Seite dar. 
Der Körperschaftsteuersatz für einbehaltene Ge
winne wird von 51 auf 56%, der für ausgeschüt
tete Gewinne von 15 (mit Schattenwirkung 23,4)’ ) 
auf 36%  erhöht. Bei den durch den Gesetzentwurf 
gegebenen Steuersätzen sind der durchschnitt
liche marginale Einkommensteuersatz der Anteils
eigner, die Entwicklung der Körperschaftsgewinne, 
die durchschnittliche Ausschüttungsquote sowie 
die Verteilung der Anteile auf inländische Privat
personen, Personenunternehmen oder andere 
Eigner (Ausland, öffentliche Hand, juristische Per
sonen) nicht nur für das Steueraufkommen, son
dern auch für die Verteilungswirkungen in quan
titativer und qualitativer Beziehung von entschei
dender Bedeutung. Im folgenden werden die Zu
sammenhänge an zwei Zahlenbeispielen demon
striert, die mit für das Jahr 1976 geschätzten Aus-

9) Von der re la tiv  geringfüg igen  Ergänzungsabgabe sow ie T a rif
d iffe renzierungen (wie In § 19, Abs. 1 Z iff. 2, Abs. 2 KStG) w ird  
auch in den fo lgenden Berechnungen abgesehen.

gangswerten den sehr wahrscheinlichen Entschei
dungsbereich einzugrenzen versuchen, um die 
Bedingungen für negative Verteilungswirkungen 
und deren Umfang herausarbeiten zu können 
(vgl. Tabelle, Spalten I und II).

Im Beispiel I wird mit der Annahme gerechnet, 
daß die Kapitalgesellschaften die Bardividende 
(Zeile 3 bzw. 6) so weit senken werden, daß diese 
zusammen mit dem Wert der Steuergutschriften 
(Zeile 5) die gleiche wie für die Zeit vor der 
Reform geschätzte Ausschüttungsquote (40%) 
ergibt. Dabei ist zu berücksichtigen, daß ein Teil 
der Ausschüttungen inländischer Gesellschaften 
ins Ausland abfließt10), ein weiterer Teil unmittel
bar oder mittelbar an die öffentlichen Hände 
geht ” ), die keine Steuergutschriften geltend 
machen können. Demgemäß werden nach der

10) Nach in fo rm e llen  Berechnungen der Deutschen Bundesbank  
(angegeben von H. A. F i s c h e r :  Zu aktue llen  Fragen der 
Körperschaftsteuerreform , a. a. O., S. 3) s ind Ende 1972 etwa 
16,5%  der Aktien  in länd ischer Gesellschaften in der Hand von 
Steuerausländern gewesen. Dem entsprächen heute etwa 850 M il
lionen DM A ktiend iv idende. Z ur Berücksichtigung im Ausland ge
haltener G m bH -Ante ile  e tc. und des inzwischen verm utlich ge
stiegenen Auslandsengagem ents w erden in der T abe lle  1 Mrd. 
DM an Abflüssen von Ausschüttungen ins Ausland angenommen.

n ) 13%  der in ländischen Aktien so llen  Im Besitz ö ffe n tlich e r  
Hände sein (vgl. H. A. F i s c h e r ,  a. a. O.): wegen der durch
schnittlich  geringeren  R en tab ilitä t ö ffen tlicher Finanzanlagen und 
d er Tatsache, daß in der Tabe lle  e in  w ich tig e r Bereich der Kör
perschaften im Besitz der ö ffe n tlich en  Hände ausgeklam m ert 
b lieb  (vgl. Fußnote 3 der Tabelle), w erden fü r 1976 nur 400 M il
lionen DM angesetzt.

Berechnungen und Schätzungen zum Umfang der Verteilungswirkungen der Körperschaftsteuerreform

Zahlenbe isp ie l m it fü r Ende 1976 geschätzten  
W erten fü r Gewinne und m arginale  ESt.-Sätze

Annahm en: Ausschüttung 4 0%  vor und 
I: 4 0%  nach Reform II: 62,4%  nach Reform  

Mrd.DM  %  von Z e ile  Mrd.DM  %  von Zeile

Berechnungen auf der G rundlage der K örper
schaftsteuersta tistik  1971 °)

II I: g le ichb le ibende  IV: g le ichb le ibende  
Gesamtausschüttung Barausschüttung

Mrd.DM  %  von Z e ile  Mrd.DM  %  von Ze ile

1 1 11 III | IV

1. Gewinn der Körperschaften
vor Steuern 25,0 25,0 20,0 3) 20,0 3)

2. Körp.-Steueraufkom m en
nach geltendem  Recht 9,0 36 von 1 9,0 36 von 1 7,1 3) 35,5 von 1 7,1 3) 35,5 von 1

3. Ausschüttung 10,0 40 von 1 10,0 40 von 1 8,2 2) 41 von 1 8,2 3) 41 von 1

3a. davon an in ländische
Privatpersonen etc. 8,3 8,3 6,8 6,8

4. Veranlagte E ink.-S teuer 3,3 40 m arg .1) 3,3 40 m arg.1) 2,6 38 m arg.1) 2,6 38 m arg .1)

5. S teuergutschriften nach
neuem Recht, zugleich
Körp.-S teuer auf ausg. Gewinn 3,6 36 von 3 5,6 36 von 5 + 6 3,0 36 von 3 4,6 36 von 5 + 6

5a. davon anrechenbar
bei ESt. 3,0 36 von 3a 4,7 36 von 5a+6a 2,5 36 von 3a 3,8 36 von 5a+6a

6. Barausschüttung nach Reform 6,4 25,6 von 1 10,0 40 von 1 5,2 26 von 1 8,2 41 von 1

6a. davon an in ländische
Privatpersonen 5,3 8,3 4,3 6,8

7. Veranlagte (fiktive) ESt. 3,3 40 m arg.1) 5,5 42 m arg.2) 2,6 38 m arg.') 4,2 40 m arg.2)

8. Eink.-Steuer-Senkung ( - ) -  3,0 -  2,5 -  2,5 -  2,2
9. Neue Körp.-S teuer a. Rücklagen 8,4 56 von 1 -3 5,3 56 von 1 - 5 - 6 6,6 56 von 1 -3 4,0 56 von 1 - 5 - 6

10. Körp.-S teuer-Erhöhung (+ ) +  3,0 +  1,9 +  2,5 +  1,5
11. Saldo: S teuerausfa ll/-p lus 0,0 -  0,6 0,0 -  0,7
12. Rücklagen-Erhöhung (+ )

oder-S enkung (— ) +  0,6 -  1,9 +  0,5 -  1,5

a) Vgl. W irtschaft und S ta tis tik , Heft 7/75, S. 453. —  ')  Der re la tiv  hohe m arginale  E inkom m ensteuersatz, der fü r den Durchschnitt der 
A n te ilse igner angenomm en w ird , is t durch d ie  hohe Konzentration der betreffenden E inkomm en bed ing t. —  2) Wegen der gestiege
nen Bem essungsgrundlage muß e in  erhöhter m arg ina ler Satz angenom m en w erden. —  3) Die Beträge beziehen sich auf K ap ita lgese ll
schaften im S inne des § 19 Abs. 1 Z iff. 1 und 2 sow ie Abs. 2 Z iff. 1 KStG. Ergebnisabführungen der O rgangesellschaften sow ie deren  
se lbst zu versteuernde Gewinne sind enthalten.

192 WIRTSCHAFTSDIENST 1976/IV



STEUERPOLITIK

vorliegenden Schätzung nur 8,3 Mrd. DM (Zeile 3a 
oder Zeile 5a und 6a) in die Hände privater in
ländischer Anteilseigner gelangen 12).

Vergleicht man nun die Ergebnisse in den Zeilen 
8 und 10 miteinander, so entsprechen Einkommen- 
steuersen/cung und Körperschaftsteuererhöhung 
einander genau, also ohne daß Steuerausfälle zu 
beklagen wären -  läßt man die unterschiedliche 
Verteilung der Ertragshoheiten der Gebietskörper
schaften hier außer acht. Für die Gesamtheit der 
inländischen Einkommensempfänger sind eben
falls keine im Sinne der Verteilungspolitik negati
ven Effekte auszumachen; denn trotz der Einkom
mensteuersenkung bei den Anteilseignern im Um
fang von 3 Mrd. DM hat sich deren Nettorendite 
aus Anteilspapieren nicht verändert. So gesehen 
könnte deshalb auch der Wert ihrer Anteile nicht 
steigen, was bei der Konzentration der Anteils
werte in wenigen Händen 13) einen negativen Ver
mögensverteilungseffekt bewirken würde. Die 
Kapitalgesellschaften ihrerseits haben keine tat
sächliche Veranlassung, die um 3 Mrd. DM er
höhte Körperschaftsteuerschuld auf den Beschaf- 
fungs- und Absatzmärkten zu überwälzen, verfü
gen sie doch nach der Reform c. p. sogar über zu
sätzliche Rücklagen (Zeile 12), die daher rühren, 
daß einige Anteilseigner (Steuer-Ausländer, ö f
fentliche Hand, juristische Personen) Renditever
schlechterungen durch verringerte Barausschüt
tung hinnehmen müssen.

Trotz dieser verteilungspolitisch günstigen Kon
stellation wäre die Gefahr nicht ganz von der 
Hand zu weisen, daß die erhebliche Körperschaft
steuererhöhung viele Gesellschaften —  eventuell 
im Zuge eines neuen Aufschwungs —  dazu anrei- 
zen könnte, Überwälzungsversucheu) zu unter

12) o bw o h l nach Angaben der Deutschen Bundesbank (vgl. H. A. 
F i s c h e r ,  a. a. O.) 48,5 %  der Aktien  in ländischer Unterneh
men von Kapita lgesellschaften überw iegend w ohl im Schachtel
besitz und im Rahmen von Organschaften gehalten werden, w ird  
von einem entsprechenden Abzug vom Gesamtbetrag der Aus
schüttungen abgesehen; denn d ie  Ausschüttungen sow ie d ie  Ge
w inne der O rgangesellschaften werden (m it Ausnahme der N icht
schachtelbete iligungen) in der S ta tis tik  nur e inm al erfaßt. Bei 
N ichtw eitergabe d roh t e ine Nachversteuerung, d ie  1971 a lle rd ings  
313 M ill. DM ausmachte (W irtschaft und S ta tis tik , Heft 7, 1975, 
S. 453). Um den N ichtschachtelbesitz zu berücksichtigen, wurde  
ein Abschlag von 300 M ill. DM von den Ausschüttungen vo rge
nommen.

13) Zur Kennzeichnung der krassen U ng leichhe it in der V erte ilung
d er A n te ile  an K apita lgesellschaften hat S c h r e d e l s e k e r  
u. a. auf d ie  Verm ögensteuerstatistik  1966 verwiesen (a. a. O., 
S. 47), nach der 9 0%  des Gesamtbestandes an Aktien  und In
vestm entpapieren von nur 160 000 VSt-P flichtigen verfüg t werden.
Abgesehen davon, daß es aus der Verm ögensteuerstatistik  noch 
keine neueren entsprechend aufbere iteten Zahlen g ib t, w ird  d ort 
ein großer Te il der Ante ilsw erte  n icht erfaßt. Neuere Unter
suchungen, insbesondere d ie  von Lutz W i c k e  (Die personelle  
Verm ögensverteilung in der Bundesrepub lik  Deutschland, Finanz
archiv N.F. Bd. 34, Heft 1, S. 39 ff.) und d ie  do rt verarbeitete  
Lite ra tur bestätigen d ie  hohe Konzentration des Besitzes von 
Ante ilen  am Produktivverm ögen. Nach den Berechnungen  
W i e k e s  aufgrund der E inkom m ens- und Verbrauchsstichprobe  
1969 und anderer Daten besitzen etwa 2,5 b is  3 °/o a lle r Haus
halte 70 %  des gesam ten Produktivverm ögens und es lie g t auf 
der Hand, daß das Konzentrationsm aß fü r  den Besitz von A n
te ile n  an K apita lgesellschaften, d ie  noch dazu überw iegend  
keine Aktiengesellschaften sind, noch stärkere U ngleichheiten  
aufweist.

nehmen, die sich dann in weiter steigenden Rück
lagen niederschlagen könnten. Mit einer gelun
genen Überwälzung verbundene negative Vertei
lungswirkungen könnten sich dann verstärken 
durch einen gemäß der Ertragskraft der Unter
nehmen steigenden Wert der Anteile in der Hand 
einer kleinen Minderheit. Das auf den ersten Blick 
überraschende Ergebnis des Beispielfalles I 
kommt dadurch zustande, daß die Kapitalgesell
schaften die erhöhte Körperschaftsteuer gleich
sam zu 120% an ihre gegenwärtigen Anteilseig
ner „überwälzen“ können, wenn diese potentiell 
reformbegünstigte Gruppe das hinzunehmen be
reit ist oder dazu gezwungen wird. Dies ist inner
halb der wahrscheinlichen Fälle sicher ein Extrem
fall.

Im Beispiel II der Tabelle, das die andere Seite 
des realen Entscheidungsfeldes markieren soll, 
wird angenommen, daß die bisherige Baraus
schüttung aller Gesellschaften im Durchschnitt 
auch nach der Reform erhalten bleibt. Unter 
dieser Annahme ergibt sich nach der Reform 
eine zwar geringere Einkommensteuersenkung 
(Zeile 8), die aber gleichwohl nicht durch eine 
entsprechende - Körperschaftsteuererhöhung aus
geglichen werden kann (Zeile 10). Verteilungs
polltisch interessant ist aber nun nicht allein der 
drohende Steuerausfall von 0,6 Mrd. DM (Zeile 11), 
sondern die Tatsache, daß die Nettoeinkommens
position derjenigen, die bereits vor der Steuer
reform die Anteile am Produktivvermögen der 
Gesellschaften besitzen, sich im Umfange von
2,5 Mrd. DM jährlich verbessert. Die Körperschaft
steuererhöhung bei den Kapitalgesellschaften 
geht zunächst voll zu Lasten der Rücklagen 
(Zeile 12).

Dies ist nun der „klassische“ Fall, an dem er
kennbar wird, daß unter der Annahme einer vollen 
oder doch überwiegenden Überwälzung der Kör
perschaftsteuererhöhung auf Beschaffungs- und 
Absatzmärkten negative Verteilungswirkungen in 
weitaus stärkerem Maße auftreten, als sie die 
Steuerausfälle vermuten lassen. Bei voller Über
wälzung der Körperschaftsteuer und einer —  im 
Sinne der Differentialinzidenz —  notwendig wer
denden Erhöhung z. B. der Mehrwertsteuer oder 
anderer Verbrauchsteuern zum Ausgleich der 
Steuerausfälle werden nämlich 2,5 Mrd. DM in die 
Preise gehen und eine höchstens proportional,

u ) Die ü berw ä lzbarke it der Körperschaftsteuer b le ib t w e ite r um
stritten , obw ohl es üblich geworden ist, in em pirischen Unter
suchungen a lte rna tiv  bere its getestete Oberwälzungshypothesen  
zu verwenden, d ie  eine 80-, 100- oder sogar 134 °/oige Ü berw äl
zung der Körperschaftsteuer annehmen (vgl. z. B. W. H a k e :  
U m verteilungseffekte  des Budgets, G öttingen 1972; Jos. A. 
P e c h m a n und B. A. O k n e r : Who Bears the  Tax Bur
den?, W ashington, D.O. 1974, Tab. 3-1, S. 38). Z u r D iskussion  
der Ü berwälzung der Körperschaftsteuer vg l. u. a. H. C. R e c k -  
t e n w  a I d : Tax Incidence an Incom e R edistribu tion , D etroit 
1971, und d ie  d ort angegebene L ite ra tur, sow ie R. A. M u s 
g r a v e  und P. B. M u s g r a v e :  Pub lic  Finance in Theory and 
Practice, New York u. a. 1973, S. 396 ff. und S. 407 ff.
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eher regressiv zum Einkommen wirkende Vertei
lung zur Folge haben 15).

Auf der anderen Seite kommen 2,5 Mrd. DM fast 
ausschließlich relativ wenigen Anteilseignern zu
gute. Durch die Anpassungsbewegungen auf dem 
Kapitalmarkt wird sich c. p. die sprunghaft gestie
gene Nettorendite der Anteile kapitalisieren und 
damit den Vermögenden zu mehr Vermögen ver
helfen. Zugleich wird es erhebliche Abschläge bei 
der Bewertung anderer Kapitalanlagen geben, die 
u. U. die einkommens- und vermögensschwäche
ren Sparerschichten stärker treffen 16). Auch den 
Gebietskörperschaften kann es nicht gleichgültig 
sein, wenn sie bei ihrem augenblicklich besonders 
hohen Kreditbedarf auf eine beträchtliche Um
strukturierung des Kapitalmarktes zuungunsten 
ihres Angebotes treffen, der öffentliche Kredit 
also notleidend zu werden droht.

Ohne den dynamischen Aspekt der Körperschaft
steuerüberwälzung ließe sich jedoch einwenden, 
daß die zunächst eintretende Schwächung der 
Ertragskraft der Unternehmen dem oben darge
stellten Anstieg der Anteilswerte entgegenwirken 
wird und daß die Unternehmen auch bemüht sein 
werden, einen Teil der Einkommensverbesserung 
ihrer Eigner zur Finanzierung des Unternehmens 
zurückzuholen. Demgegenüber ist nochmals zu 
betonen, daß Fall II ebenso einen Grenzstein im 
Feld der zu erwartenden Entscheidungen setzt. 
Die sehr beträchtlichen negativen Umverteilungs
effekte dieses Falles mildern sich in dem Maße 
ab, wie die Gesellschaften die Bardividende kür

zen, die Körperschaftsteuer nicht überwälzen 
und die ausgeschütteten Gewinne zurückholen 
können 17).

Finanzpsychologisch bedeutsam bleibt jedoch in 
allen Fällen, also auch, wenn sich keine negativen 
Verteilungseffekte berechnen lassen, das Faktum, 
daß eine kleine Gruppe von „Altkapitalisten“ im 
großem Umfang Steuererstattungen vom Finanz
amt erhalten, die durch den Vorabzug der Kapi
talertragsteuer noch erhöht werden. Wer Anteile 
an Kapitalgesellschaften besitzt, wird in Zukunft 
—  sollte die Reform verwirklicht werden —  als der
jenige erscheinen, der die Pflicht zur Leistung 
einer persönlichen Einkommensteuer in „seinem“ 
Unternehmen erledigen läßt und nur noch die 
Quittung darüber dem Finanzamt präsentiert. 
Auch dieser Gesichtspunkt darf in der steuerpoli
tischen Diskussion nicht außer acht bleiben.

15) W ährend H a k e  (U m verteilungseffekte  des Budgets, a .a .O . ,  
S. 177 ff.) noch einen ausgesprochen regressiven Belastungsver
lau f der Umsatz- und Verbrauchsteuern annim m t, komm en K. D. 
B e d a u und G. G ö s e k e (W irken in d ire k te  Steuern regressiv?  
Die Belastung der privaten H aushalte m it ind irekten  Steuern, 
D IW -W ochenbericht Nr. 21/1972) zu einem  eher neutralen Be- 
lastuncjsverlauf. Da in d e r zu le tz t genannten Untersuchung No
m inale inkom m en verglichen werden und d ie  E inkom m ensklasse  
über 2000,—  DM nich t w e ite r u n te rte ilt w ird , is t das Ergebnis  
jedoch m ethodisch anzuzweife ln.

,ä) Vgl. W ertpapierbestände p riva te r Haushalte am Jahresende  
1973, in : W irtschaft und S ta tis tik , Heft 12/1975, S. 848 f.

17) D ie vorgeführten Schätzungen sind  se lbstverständlich m it 
U nsicherheiten behaftet und müssen e in ig e  D etails  vergröbern, 
z. B. deshalb, w e il der A n te il der steuerlich  h in terzogenen Ge
winne aus Kapita lgesellschaften n icht berücksichtig t werden  
konnte. W ichtiger a ls d iese U nsicherheiten erscheint aber das 
Ergebnis, daß d ie  d iffe renzierte re  Analyse der Inzidenz der Re
form  d ie  M öglichke iten  negativer Verte ilungseffekte  deutlicher 
werden und gegenüber den b isher verm uteten Größenordnungen  
um e in iges höher einschätzen läßt.
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NEUERSCHEINUNG

Franz Jürgen Jägeler

NATÜRLICHE ROHSTOFFE IM SUBSTITUTIONSWETTBEWERB
Das Beispiel des Naturkautschuks

Viele rohstoffexportierende Länder sehen sich einem wachsenden Wett
bewerb mit synthetischen Materialien ausgesetzt, die überwiegend in den 
Industrieländern hergestellt werden. Die vorliegende Studie zeigt am 
Beispiel eines einzelnen Rohstoffes —  dem Naturkautschuk — , daß die 
Substitution keineswegs als unabänderlich hingenommen werden muß. 
Vielmehr wird gezeigt, daß die von Synthetika in der Vergangenheit er
zielten Wettbewerbsvorteile ausgeglichen werden können.
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